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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Fernmelde­
gebührenordnung abgeändert wird 

In der Beilage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungs­

dienst 25 Abschriften seiner Stellungnahme zum Entwurf des 

Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr be­

treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Fernmeldegebührenordnung 

abgeändert wird. 

14. April 1989 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
OKRESEK 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Fernmelde­
gebührenordnung abgeändert wird 

Zu dem mit der oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf teilt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst folgendes mit: 

Zu § 47: 

Diese Regelung erscheint im Falle der Z 1, 2, 3 und 7 unter dem 

Gesichtspunkt des verfassungsgesetzlichen Legalitätsprinzips 

(Art. 18 Abs. 1 B-VG) problematisch, da aus diesen Bestimmungen 

nicht mit der erforderlichen Klarheit hervorgeht, welche "ver­

gleichbaren Leistungen", Leistungen auf Grund welcher 
"pensionsrechtlicher Bestimmungen" und welche Leistungen und 

Unterstützungen aus der "freien Wohlfahrtspflege" der 

Antragsteller bezi~hen muß, um zum Kreis jener gerechnet zu 
werden, die Anspruch auf Gebührenbefreiung besitzen. 

Insgesamt erscheint der in Abs. 1 enthaltene Katalog der An­
spruchsvoraussetzungen unter dem Gesichtspunkt des Art. 7 B-VG 
(Gleichheitssatz) problematisch. Die Gewährung der hier ge-
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nannten Leistungen und Beihilfen erfolgt nämlich nach sehr 

unterschiedlichen Voraussetzungen und ist teils gesetzlich 

genau vorgesehen, teils in das Ermessen von verschiedenen Ver­

waltungsbehörden gestellt. Es erscheint daher fraglich, ob er 

geeignet ist, die für die Befreiung von der Fernmeldegebühr 
maßgebliche Bedürftigkeit in sachlicher Weise zu umschreiben. 
Auch wäre es sachlich nicht zu rechtfertigen, daß bedürftige 
Personen, welche die hier genannten Leistungen oder Beihilfen 

- aus welchem Grunde immer - nicht beziehen, von vornherein von 

der Berechtigung zur Befreiung von der Fernmeldegebühr ausge­

schlossen werden sollen. 

Nach Auffassung des Bundeskanzleramts-Verfassungsdienst sollte 
die für die Befreiung von der Fernmeldegebühr erforderliche 

soziale Bedürftigkeit in der vorliegenden Bestimmung inhaltlich 

umschrieben und nicht an die zwingende voraussetzung geknüpft 

werden, daß der Antragsteller bestimmte andere Leistungen tat­

sächlich bezieht. Der Bezug von solchen anderen Leistungen oder 
Beihilfen könnte vom Gesetzgeber allenfalls als ein Indiz ~afür 
genannt werden, daß tatsächlich soziale Bedürftigkeit vorliegt. 
Es sollte jedoch davon Abstand genommen werden, den Kreis der 

Anspruchsberechtigten von vornherein auf die Bezieher von be­

stimmten Leistungen oder Unterstützungen einzuschränken. 

Zu § 48: 

In Abs. I dieser Bestimmung sollte auf jene Gesetzesstelle ver­
wiesen werden, nach welcher der hier genannte Richtsatz festge­
setzt wird. 

In Abs. 2 sollte im Sinn des Art. 18 Abs. I B-VG genauer ange­

geben werden, welche "gesetzlich geregelten Abzüge" hier ge­
meint sind. 

Bei Abs. 3 fällt auf, daß nach dieser Bestimmung einzelne der 

in § 47 Abs. I genannten Leistungen bei der Ermittlung des 

Nettoeinkommens nicht anzurechnen sind, andere aber schon. 
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Abs. 4 sollte nicht in mit Gedankenstrichen gekennzeichnete 
Absätze, sondern in Ziffern gegliedert werden. 

Auch sollte hier angegeben werden, ob es sich beim "Mietzins im 
Sinne des Mietrechtsgesetzes" um den Kategorienmietzins im 
Sinne des § 16 MRG handelt und auf die entsprechende Bestimmung 
des Einkommensteuergesetzes 1988 verwiesen werden. 

Zu § 50: 

Zunächst wird auf die zu § 47 Abs. 1 geäUßerten Erwägungen hin­
gewiesen. 

Das Vorliegen eines Befreiungsgrundes kann nicht durch den Be­
zug einer Leistung selbst (vgl. Abs. 1 Z I), sondern nur durch 
entsprechende Unterlagen, welche diesen Bezug dartun, wie etwa 
Belege, nachgewiesen werden. 

Zu §§ 51 und 52: 

Die ReihenfOlge dieser Paragraphen sollte umgekehrt werden. 

§ 51 sollte wie folgt formuliert werden: 

"Auf EinsprÜChe gegen die Entscheidung über Befreiungsanträge 
sowie über die Entziehung einer Gebührenbefreiung ist § 21 
Abs. 3 Fernmeldegesetz, BGBI.Nr. 170/1949 in der jeweils 
geltenden Fassung, sinngemäß anzuwenden." 

Zu § 52: 

In Abs. 1 dieser Bestimmung sollte zunächst im Sinne des 
Art. 83 Abs. 2 B-VG genauer ausgesprochen werden, welche Be­
hörde zur Entscheidung über die Befreiung von der Fernmeldege­

bühr zuständig ist. 
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Aus Abs. 1 sollte im Sinn des Art. 18 Abs. I B-VG genauer her­
vorgehen, in welchen Fällen eine Gebührenbefreiung befristet, 

und in welchen anderen Fällen unbefristet zuerkannt werden soll. 

In Abs. 4 sollte statt des Wortes "Dienststelle" das Wort "Be­
hörde" gesetzt werden. 

Zu Art. III: 

Da das Fernmeldegebührengesetz in Art. IV bereits eine Voll­
zugsklausel besitzt, ist der Abs. 2 dieser Bestimmung ent­
behrlich. 

In den Erläuterungen wäre die Kompetenzgrundlage für die in 
Aussicht genommene .Regelung anzugeben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden auch dem 
p~äsidium des Nationalrates übermittelt. 

14. April 1989 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
OKRESEK 
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